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Datum 11.09.2009 

 

Flugbeschränkungen vom 22.09.2009 
 
Der Staatsbesuch des Präsidenten der Russischen Föderation hat den Bundesrat ver-
anlasst, den Luftraum aus Sicherheitsgründen für die Zivilluftfahrt einzuschränken.  
Vom 21. bis 22. September 2009 wird der Präsident der Russischen Föderation der Schweiz 
einen Staatsbesuch abstatten. Das Besuchsprogramm sieht vor, dass er am Dienstag, 22. 
September, in den Kantonen Uri und Schwyz Gedenkstätten und Örtlichkeiten besucht. Um 
die Sicherheit zu garantieren hat der Bundesrat Sicherheitsmassnahmen beschlossen und 
beauftragt die Schweizer Luftwaffe mit der Wahrung der Lufthoheit.  

Dazu erlässt der Bundesrat für Dienstag, 22. September, ein Flugbeschränkungsgebiet im 
Raume der Kantone Uri und Schwyz (unterhalb Luftrasse A9). Die freie Benützung des Luft-
raums, des Flugplatzes Wangen-Lachen, sowie der Hubschrauberflugplätze Erstfeld, Halt-
ikon und Schindellegi ist eingeschränkt.  

Grundsätzlich sind VFR- und IFR-Flüge im Flugbeschrän-
kungsgebiet untersagt. 

Lokale Regelungen bestehen für Ambri und Buochs. Für die Anflüge nach Wangen-
Lachen sowie Flüge von/nach den Hubschrauberflugplätzen gilt eine PPR Pflicht. (sie-
he NOTAM). Die Bewilligung für Flüge wird von der Luftwaffe erteilt. Anfragen sind an das 
PPR-Büro (+41 (0)44 823 38 58) zu stellen.  

Die Regelungen für Flüge mit Modellflugzeugen, Deltaseglern oder Gleitschirmen erlässt die 
Kantonspolizei des Kantons Schwyz und Uri. 

Erweiterung der Militärflugdienstzeiten (MIL ON) 
Montag - Dienstag 21.09.2009 von 07:30 Uhr bis 22.09.2009 24:00 Uhr Lokalzeit.  

Flugbeschränkungsgebiet (Restricted Area) 
Dienstag   22.09.2009 von 08:00 – 18:00 Uhr Lokalzeit 

Öffnungszeiten PPR-Büro +41 (0)44 823 38 58 (Lokalzeiten) 
Dienstag - Freitag  15.-18.09.2009 von 09:00 bis 11:00 und 13:30 bis 16:00 
Montag   21.09.2009 von 08:00 bis 17:00 
Dienstag   22.09.2009 von 07:00 bis 18:00 

Die gültigen Angaben sind dem NOTAM zu entnehmen. 
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Restricted Area 
VFR and IFR operations prohibited (see NOTAM for exemptions).  

GND to FL150 (exclusive Airway A9) 

Local exemptions (see NOTAM) 
Aerodromes Ambri, Buochs, Wangen-Lachen  
Heliports Erstfeld, Haltikon, Schindellegi. 

 


